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M
it dem Flächenwidmungsplan werden jedoch nur die zukünfti-
gen nutzungsmöglichkeiten des grundstückseigentümers ein-
geschränkt. Aktuelle nutzungen können unverändert beibe-

halten werden. diese tatsache rückt im Unterschied zu vielen natur-
schutzrechtlichen Festlegungen die grundeigentümer in eine für sie
sehr angenehme lage: Wenn eine gemeinde ein landwirtschaftlich
genutztes grundstück in Bauland umwidmet, kann der Eigentümer
das grundstück weiter nutzen und trotzdem die Wertsteigerung in
Form eines Hypothekardarlehens lukrieren . im idealfall (für die Eigen-
tümer) kann er seine Baulandreserven je nach jährlichem geldbedarf
parzellenweise verscherbeln. Erst ein zukünftiger Eigentümer wäre an
die getroffene nutzungsfestlegung gebunden und das auch nur
dann, wenn er dort ein Bauwerk errichten möchte.

die „überörtliche raumplanung“ kann die Entscheidungsfreiheit der
gemeinde allerdings dann einschränken, wenn es aus überörtlichem
interesse her geboten ist (z. B. zur Sicherung von rohstoffreserven,
zum Schutz vor naturgefahren, zur Freihaltung unbebauter Korridore
aus landschaftsästhetischen oder lufthygienischen gründen). Aus
diesem grunde ist die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsflä-
chen mit überörtlicher Begründung die einzige wirksame Möglichkeit
zur Freiraumsicherung. dabei kann die landesregierung durch die
Erlassung eines überörtlichen raumordnungsprogramms (Entwick-
lungsprogramm nach dem Salzburger rOg 2009) zum Beispiel eine
überörtliche Siedlungsgrenze einziehen, bestimmte nutzungen aus
bestimmten Flächen ausschließen (=Vorbehaltsfläche) oder auch
eine vorrangige nutzung durchsetzen (=Vorrangfläche). Verfas-
sungsrechtlich ist eine Begründung mit fachlicher Analyse für die
Festlegung notwendig.

leider werden diese Festlegungen von den landwirten und deren
regionalen politischen Vertretern als Eingriff in das Privateigentum
missverstanden. Hier zeichnet sich allerdings ein Wertewandel von
„oben“ ab: die Präsidialkonferenz der landwirtschaftskammern
kooperiert mit der Versicherungswirtschaft gegen den aktuellen Ver-
lust landwirtschaftlicher Böden und fordert in der Bodencharta 2014
einen nachhaltigen Schutz der ressource Boden (siehe Seite 27).

ÖKOLOGIE UND NATURSCHUTZ
IN DER RAUMPLANUNG 

Die örtliche Raumplanung hat die
Aufgabe eine zukünftige Nutzung
für bestimmte Flächen eines
Gemeindegebietes im Flächenwid-
mungsplan festzulegen. Bei „über-
örtlichem“ Interesse wie etwa öko-
logischen Gründen kann die „über-
örtliche Raumplanung“ die Ent-
scheidungsfreiheit der Gemeinde
einschränken. Festgelegte Vor-
rang- und Vorbehaltsflächen spie-
len dabei eine wichtige Rolle. Dies
wird besonders vonseiten der
Landwirtschaft als Eingriff in das
Privateigentum gesehen. 
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die Bedeutung von trittsteinbiotopen,
wie dieses inmitten einer Ackerland-
schaft, Vorbehaltsflächen für Wildtierkor-
ridore oder Vorrangflächen für Hoch -
wässer werden vielfach unterschätzt.
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